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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.07.2023 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

viele Schülerinnen und Schüler absolvieren ihren Schulweg mit dem Fahrrad. Dies setzt ein 

adäquates Angebot an sicheren Fahrradabstellanlagen auf dem Schulgelände voraus. Bei einem 

Austausch mit dem Schülerparlament wurde uns mitgeteilt, dass von Seiten der Schülerinnen und 

Schüler mehr Abstellmöglichkeiten gewünscht werden. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Besitzen alle Erfurter Schulen Fahrradabstellanlagen und wenn nein, welche nicht und 

warum nicht? 

2. Inwiefern werden Fahrradabstellanlagen bei der Gestaltung des Schulgeländes 

berücksichtigt (Mindestanzahl, Mindestanforderungen, usw.)? 

3. Wie wird durch die Stadtverwaltung sichergestellt, dass der tatsächliche Bedarf ermittelt 

wird und die Schülerinnen und Schüler bzw. die Schülervertretungen hieran beteiligt sind? 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

05.07.2023, gez. i. A. xxxxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion SPD, Herr Schade 
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